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Zwei wichtige Abstimmungs-
vorlagen
Am 20. Mai 1973 haben die Zürcher Stimm-
bürger über verschiedene Vorlagen abzu-
stimmen, von denen insbesondere zwei
von grosser Bedeutung sind, auf eidge-
nössischer Ebene die Aufhebung des Je-
suiten- und des Klosterartikels der Bun-
desverfassung, auf kantonaler und städ-
tischer Ebene Kredite für den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs in der Region Zü-
rieh, d. h. für Bau und Finanzierung einer
U-Bahn und einer S-Bahn. Der Verein für
Frauenrechte Zürich benützte daher seine
Generalversammlung von Ende April zu
einer kurzen Orientierung über diese bei-
den Fragenkomplexe.
Aufhebung der konfessionellen Ausnahme-
artikel
Dr. iur. Gertrud Heinzelmann bekannte,
dass sie sich schon vor 10 oder 15 Jahren
in Vorträgen für die Aufhebung der kon-
fessionellen Ausnahmeartikel eingesetzt
habe, dass sie aber heute, kurz vor der
Abstimmung, dieses Thema nur mit ge-
mischten Gefühlen aufgreife. Einerseits fin-
det sie es rein verfahrensrechtlich nicht
in Ordnung, dass das Gutachten von Prof.
Werner Kägi, auf welches sich die Befür-
worter der Aufhebung massgeblich stüt-
zen, erst wenige Wochen vor der Abstim-
mung vollständig vorliege. Anderseits be-
dauert die Referentin, dass anstelle der
aufzuhebenden Artikel nicht ein Tole-
ranzartikel in die Bundesverfassung aufge-
nommen werde. Sicher sind sowohl das
Jesuitenverbot wie das Verbot zur Errich-
tung neuer Klöster heute überholt, doch
wäre es entschieden leichter gefallen, auf
die mit der Entstehung unseres liberalen
Staatswesens eng verbundenen Ausnah-

meartikel zu verzichten, wenn an ihre -

Stelle Bestimmungen getreten wären, die
alle Konfessionen und religiösen Gruppen
gleicherweise zur Toleranz verpflichtet
hätten.

U-Bahn und S-Bahn
Überdiese Verkehrs-und siedlungspolitisch
bedeutsame Vorlage orientierte Dr. phil.
Lydia Benz-Burger, Gemeinderätin von Zü-
rieh.
Die zulasten der öffentlichen Hand gehen-
den Kosten für beide Bahnen belaufen sich
auf insgesamt 1710 Millionen und sollen
von Bund, Kanton und den fünf U-Bahn-
Gemeinden Kloten, Opfikon, Zürich,
Schlieren und Dietikon zu je einem Drittel
getragen werden (à fonds perdu-lnvestitio-
nen). Die Anteile des Kantons und der U-
Bahn-Gemeinden erhöhen sich noch um
Beiträge von insgesamt 100 Millionen an
das Grundkapital der neu zu schaffenden
Verkehrsbetriebe der Region Zürich
(VBRZ). Bei einer Bauzeit von 10 bis 15
Jahren würde die Stadt mit Kosten von
30 bis 40 Millionen im Jahr belastet. Nach-
dem 1971 und 72 mehr als 90 Millionen <

Franken im Tiefbau ausgegeben worden
sind, wird die Stadt auch bei angespann-
ter Finanzlage die anfallenden Kosten für
die U-Bahn tragen können, wenn keine
weiteren grösseren Kredite im Strassen-
bau zu gewähren sind.
Als Vorteile der U-Bahn betrachtet die
Referentin die Erleichterung des Arbeits-
weges für die Leute entlang der U-Bahn-
Linie und der weiteren Region (Park and
Ride-System), das Freihalten von Stras-
sen für Fussgänger in der City — sofern
es wirklich gelingt, die Autos vermehrt
von der Stadt fernzuhalten und eine be-
achtliche Senkung der Personalkosten. B.
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